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Kindern, die auf der Straße leben oder arbeiten, durch eine dinierungs- und Kommunikationsmechanismen erforderlich
wirksame internationale Zusammenarbeit zu unterstützen, und sind,
legt den Vertragsstaaten des Übereinkommens nahe, bei der
Erstellung ihrer Berichte an den Ausschuß für die Rechte des
Kindes den besonderen Bedürfnissen und Rechten dieser
Kinder voll Rechnung zu tragen und zu erwägen, fachliche
Beratung und Unterstützung im Hinblick auf Initiativen zur
Verbesserung ihrer Lage zu beantragen;

VIII

beschließt, überzeugt ist, daß die Entwicklung der autochthonen Bevölke-

a) den Generalsekretär zu ersuchen, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung einen Bericht
über die Rechte des Kindes vorzulegen, der Angaben über den
Stand des Übereinkommens über die Rechte des Kindes und 3.betont, daß es wichtig ist, daß die menschliche und
die in dieser Resolution angesprochenen Probleme enthält; institutionelle Kapazität der autochthonen Bevölkerungs-

b) den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für die
Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder zu ersuchen,
der Generalversammlung und der Menschenrechtskommission
einen Jahresbericht vorzulegen, der sachdienliche Informatio-
nen zur Lage der von bewaffneten Konflikten betroffenen
Kinder enthält, und dabei die bestehenden Mandate der
maßgeblichen Organe und deren Berichte zu berücksichtigen;

c) diese Frage auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung unter
dem Punkt "Förderung und Schutz der Rechte des Kindes"
weiter zu behandeln.

70. Plenarsitzung
12. Dezember 1997

52/108. Internationale Dekade der autochthonen Bevölke-
rungsgruppen der Welt

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre früheren Resolutionen über die
Internationale Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen
der Welt,

sowie unter Hinweisdarauf, daß das Ziel der Dekade darin
besteht, die internationale Zusammenarbeit zur Lösung der
Probleme zu verstärken, denen sich die autochthonen Bevölke-
rungsgruppen auf Gebieten wie den Menschenrechten, der
Umwelt, der Entwicklung, der Bildung und der Gesundheit
gegenübersehen, und daß die Dekade unter dem Motto
"Autochthone Bevölkerungsgruppen: Partnerschaft in der
Aktion" steht,

in der Erwägung, daß es geboten ist, die autochthonen
Bevölkerungsgruppen bei der Planung undDurchführung des
Aktivitätenprogramms für die Internationale Dekade der
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt zu konsultie-189

ren und mit ihnen zusammenzuarbeiten und daß eine an-
gemessene finanzielle Unterstützung seitens der interna-
tionalen Gemeinschaft, so auch Unterstützung seitens des
Systems der Vereinten Nationen, sowie geeignete Koor-

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekretärs
über die Durchführung des Aktivitätenprogramms für die
Internationale Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen
der Welt ;190

2. erklärt, daß sie sich des Wertes und der Vielfalt der
Kulturen und der gesellschaftlichen Organisationsformen der
autochthonen Bevölkerungsgruppen bewußt und davon

rungsgruppen in ihren Ländern zum sozioökonomischen,
kulturellen und ökologischen Fortschritt in allen Ländern der
Welt beitragen wird;

gruppen gestärkt wird, damit sie eigene Lösungen für ihre
Probleme erarbeiten können, wiederholt zu diesem Zweck ihre
Empfehlung, die Universität der Vereinten Nationen möge
erwägen, in jeder Region eine oder mehrere bereits bestehende
Hochschulen finanziell zu unterstützen, die die Funktion von
Kompetenzzentren und der Verbreitung von Fachwissen über-
nehmen sollen, indem sie unter anderem einschlägige Studien
durchführen, und bittet die Menschenrechtskommission,
geeignete Umsetzungsmaßnahmen zu empfehlen;

4. stellt fest, daß das Aktivitätenprogramm für die Deka-
de im Laufe der Dekade überprüft und aktualisiert werden
kann und daß der Wirtschafts- und Sozialrat und die General-
versammlung die Ergebnisse der Aktivitäten zur Halbzeit der
Dekade überprüfen sollen, um Hindernisse bei der Ver-
wirklichung der Ziele der Dekade aufzuzeigen und Lösungen
für deren Überwindung zu empfehlen;

5. beschließt, die Hohe Kommissarin der Vereinten
Nationen für Menschenrechte zur Koordinatorin der Interna-
tionalen Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der
Welt zu ernennen, und ersucht die Hohe Kommissarin, in
dieser Eigenschaft

a) die Ziele der Dekade zu fördern und bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben den besonderen Belangen der
autochthonen Bevölkerungsgruppen Rechnung zu tragen;

b) wie in der Resolution 1997/32 der Menschenrechts-
kommission vom 11. April 1997 beschrieben, im Benehmen191

mit den autochthonen Bevölkerungsgruppen und den zuständi-
gen Organisationen der Vereinten Nationen die Veranstaltung
einer Fachtagung für Forschungseinrichtungen und Hoch-
schulen zu erwägen, die sich insbesondere mit Fragen befaßt,
die die autochthonen Bevölkerungsgruppen betreffen;

c) der Verbreitung von Informationen über die Lage, die
Kulturen, die Sprachen, die Rechte und die Bestrebungen der
autochthonen Bevölkerungsgruppen gebührende Aufmerksam-
keit zu widmen;
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d) der Generalversammlung über den Generalsekretär gruppen mehr Verantwortung für ihre eigenen Angelegenhei-
einen jährlichen Bericht über die Durchführung des Aktivitä- ten zu geben und ihnen bei Entscheidungen über die sie
tenprogramms für die Dekade vorzulegen; betreffenden Angelegenheiten ein wirksames Mitspracherecht

6. erklärt erneut, daß die Verabschiedung einer Erklä-
rung über die Rechte der autochthonen Bevölkerungsgruppen c) nationale Komitees oder andere Mechanismen schaf-
eines der Hauptziele der Dekade darstellt, und unterstreicht, fen, an denen autochthone Bevölkerungsgruppen beteiligt sind,
wie wichtig es ist, daß Vertreter der autochthonen Bevölke- um sicherzustellen, daß die Ziele und Aktivitäten der Dekade
rungsgruppen wirksam an der gemäß Resolution 1995/32 der auf der Grundlage der vollen Partnerschaft mit den auto-
Menschenrechtskommission vom 3. März 1995 einge- chthonen Bevölkerungsgruppen geplant und durchgeführt192

richteten, allen Mitgliedstaaten offenstehenden intersessiona- werden;
len Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommisssion mitwirken;

7. erklärt außerdem erneut, daß eines der im Aktivitäten-
programm aufgeführten Ziele der Dekade darin besteht, die
Einrichtung eines ständigen Forums für autochthone Bevölke-
rungsgruppen im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen
zu prüfen;

8. begrüßt es, daß die zweite Arbeitstagung über die
Einrichtung eines ständigen Forums für autochthone Bevölke-
rungsgruppen im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen
vom 30. Juni bis 2. Juli 1997 in Santiago abgehalten wurde,
nimmt Kenntnis von dem diesbezüglichen Bericht und193

empfiehlt, die Menschenrechtskommission möge auf ihrer
vierundfünfzigsten Tagung die Ergebnisse der Arbeitstagung
und die Stellungnahmen berücksichtigen, die der Hohen
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte von
seiten der Regierungen, der zuständigen Organe und Organisa-
tionen der Vereinten Nationen, der Sonderorganisationen, der
nichtstaatlichen Organisationen und der Organisationen der
autochthonen Bevölkerungsgruppen zugegangen sind, wenn es
um die weitere Prüfung dessen geht, ob im Rahmen des
Systems der Vereinten Nationen ein ständiges Forum für
autochthone Bevölkerungsgruppen eingerichtet werden soll;

9. begrüßt außerdem, daß vom 24. bis 28. November
1997 in Madrid ein Kolloquium über traditionelles Wissen und 11.bittet die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, die
biologische Vielfalt abgehalten wurde, mit dem Auftrag, die operativen Programme und die Sonderorganisationen der
Umsetzung von Artikel 8 Buchstabej) des Übereinkommens Vereinten Nationen, im Einklang mit den bestehenden Verfah-
über die biologische Vielfalt im Hinblick auf die Rolle des ren ihrer Leitungsgremien194

traditionellen Wissens, der Innovationen und der Praktiken
autochthoner und lokaler Gemeinwesen bei der nachhaltigen
Nutzung der biologischen Vielfalt zu untersuchen;

10. legt den Regierungennahe, die Dekade zu unter-
stützen, indem sie

a) im Benehmen mit den autochthonen Bevölkerungs- gezielte Aktionsprogramme zur Verwirklichung der Ziele der
gruppen entsprechende Programme, Pläne und Berichte im Dekade erstellen;
Zusammenhang mit der Dekade ausarbeiten;

b) sich im Benehmen mit den autochthonen Bevölke- autochthonen Bevölkerungsgruppen Sonderprojekte zur Stär-
rungsgruppen bemühen, den autochthonen Bevölkerungs-kung ihrer Initiativen aufGemeinwesenebene einzuleiten und

einzuräumen;

d) Beiträge an den Treuhandfonds der Vereinten Natio-
nen für die Internationale Dekade der autochthonen Bevölke-
rungsgruppen der Welt entrichten;

e) gemeinsam mit anderen Gebern Beiträge an den
Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für autochthone
Bevölkerungsgruppen entrichten, um den Vertretern auto-
chthoner Bevölkerungsgruppen dabei behilflich zu sein, an der
Arbeitsgruppe für autochthone Bevölkerungsgruppen der
Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und
den Schutz von Minderheiten und an der allen Mitgliedstaaten
offenstehenden intersessionalen Arbeitsgruppe der Menschen-
rechtskommission mitzuwirken, die damit beauftragt ist, den
Entwurf einer Erklärung über die Rechte autochthoner Be-
völkerungsgruppen zu erarbeiten;

f) erwägen, zur Unterstützung der Verwirklichung der
Ziele der Dekade nach Bedarf Beiträge an den Fonds für die
Entwicklung der autochthonen Bevölkerungsgruppen Latein-
amerikas und der Karibik zu entrichten;

g) in Zusammenarbeit mit den autochthonen Bevölke-
rungsgruppen sowie den zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen Mittel für Aktivitäten zur Ver-
wirklichung der Ziele der Dekade benennen;

a) im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs
der Verbesserung der Lebensbedingungen der autochthonen
Bevölkerungsgruppen höhere Priorität einzuräumen und dafür
mehr Mittel bereitzustellen, unter besonderer Berücksichtigung
der Bedürfnisse der in den Entwicklungsländern lebenden
autochthonen Bevölkerungsgruppen, namentlich indem sie

b) auf geeignetem Weg und in Zusammenarbeit mit den

den Austausch von Informationen und Fachwissen zwischen
den autochthonen Bevölkerungsgruppen und anderen in Frage
kommenden Sachverständigen zu erleichtern;

c) Anlaufstellen für die Koordinierung der Aktivitäten im
Rahmen der Dekade mit dem Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte zu bestimmen;
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12. empfiehlt, der Generalsekretär möge sicherstellen, daß tief besorgtdarüber, daß Rassismus, Rassendiskriminie-
koordinierte Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen betref- rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
fend autochthone Bevölkerungsgruppen getroffen werden, die Intoleranz sowie Gewaltakte trotz unausgesetzter Bemühungen
auf den einschlägigen Weltkonferenzen abgegeben wurden, nicht nur weiterbestehen, sondern sogar noch zunehmen und
nämlich der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen dabei unaufhörlich neue Formen annehmen, wozu auch die
Weltkonferenz über Menschenrechte, der vom 3. bis 14. Juni Tendenz gehört, eine Politik zu verfolgen, die sich auf rassi-
1992 in Rio de Janeiro (Brasilien) abgehaltenen Konferenz dersche, religiöse, ethnische, kulturelle und nationale Über-
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, der vom legenheit oder Exklusivität gründet,
5. bis 13. September 1994 in Kairo abgehaltenen Interna-
tionalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der
vom 4. bis 15. September 1995 in Beijing abgehaltenen
Vierten Weltfrauenkonferenz und dem vom 6. bis 12. März
1995 in Kopenhagen abgehaltenen Weltgipfel für soziale
Entwicklung;

13. ersuchtdie Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, der Generalversammlung auf ihrer
dreiundfünfzigsten Tagung über den Generalsekretär einen
Bericht über die Durchführung des Aktivitätenprogramms für
die Dekade vorzulegen;

14. beschließt, den Punkt "Aktivitätenprogramm für die
Internationale Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen
der Welt" in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

70. Plenarsitzung zahlreicher Gesellschaften immer häufiger zutage treten, von
12. Dezember 1997 Einzelpersonen oder Gruppen begangen werden und sich zum

52/109. Maßnahmen zur Bekämpfung heutiger Formen des
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 51/79 vom 12. Dezember
1996 sowie Kenntnis nehmend von den Resolutionen der
Menschenrechtskommission 1997/73 und 1997/74 vom
18. April 1997 ,195

eingedenkder Ergebnisse der vom 14. bis 25. Juni 1993 in
Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte und
insbesondere der Aufmerksamkeit, die in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien der Beseitigung von196

Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
anderen Formen der Intoleranz gewidmet wird,

im Bewußtseindessen, daß der Rassismus, eines der Aus- betonend, wie wichtig es ist, daß Bedingungen geschaffen
grenzungsphänomene, von denen zahlreiche Gesellschaften werden, die einer größeren Eintracht und Toleranz innerhalb
heimgesucht werden, nur durch entschlossenes Handeln und der Gesellschaften förderlich sind,
Zusammenarbeit beseitigt werden kann,

nach Prüfungdes Berichts des Sonderberichterstatters der Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission über
Menschenrechtskommission über heutige Formen des Rassis- heutige Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
mus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
damit zusammenhängender Intoleranz sowie der darin ranz ;197

enthaltenen Schlußfolgerungen und Empfehlungen,

sowie tief besorgtdarüber, daß die Verfechter von Rassis-
mus und Rassendiskriminierung die neuen Kommunikations-
technologien, namentlich das Internet, mißbrauchen, um ihre
abscheulichen Ansichten zu verbreiten,

feststellend, daß der Einsatz dieser Technologien zur
Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
beitragen kann,

sich dessen bewußt, daß ein grundlegender Unterschied
besteht zwischen Rassismus und Rassendiskriminierung, die
zur staatlichen Politik erhoben wurden oder die sich aus einer
offiziellen Doktrin der rassischen Überlegenheit oder Ex-
klusivität ableiten, und anderen Erscheinungsformen des
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängender Intoleranz, die in Teilen

Teil gegen Wanderarbeitnehmer und ihre Angehörigen richten,

feststellend, daß der Ausschuß für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung in seiner allgemeinen Empfehlung XV
(42) vom 17. März 1993 zu Artikel 4 des Internationalen198

Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung die Auffassung vertreten hat, daß das Verbot199

der Verbreitung jeglichen auf rassischer Überlegenheit oder
Rassenhaß beruhenden Gedankenguts mit dem Recht auf
Meinungsfreiheit und dem Recht der freien Meinungsäußerung
nach Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte und Artikel 5 des Übereinkommens vereinbar ist,200

sich dessen bewußt, daß Straflosigkeit bei strafbaren
Handlungen, die von rassistischen und fremdenfeindlichen
Einstellungen motiviert sind, zur Schwächung der Rechts-
staatlichkeit beiträgt und das Wiederauftreten solcher Hand-
lungen oft begünstigt,

1. nimmt mit Dank Kenntnisvon dem Bericht des
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